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Finanzordnung 
 

 

 

I. Mitgliederbeiträge 
1.  Jahresbeitrag - Hauptmitglied (einschließlich Vereinszeitung)   Euro 50,00                                      

2.  Jahresbeitrag - Familienmitglied                                               Euro 15,00                            

3.  Aufnahmegebühr (nur für das Hauptmitglied)                              Euro 20,00 

4.  Die Rückerstattung von Beiträgen bei Beendigung der 

     Mitgliedschaft während des Geschäftjahres ist ausgeschlossen. 

5. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

6.  Beginnt eine Mitgliedschaft nach dem 30.06. d.J., ist der 

     halbe Jahresbeitrag zu berücksichtigen. 

 

II. Züchterbeiträge 
1.  Eintragung eines Zwingernamens durch den Verein             Euro 40,00    

2.  Schutzgebühr Zwingerbuch                                                  Euro 40,00     

3.  Ausfertigung eines Abstammungsnachweises je Welpe,  

     einschließlich Kosten Zuchtbuchamt                                 Euro 50,00 

4.  Wurfkontrolle in den ersten 3 Tagen je Welpe                   Euro 40,00 

5.  Wurfkontrolle in der 5. Woche je Welpe                            Euro 40,00 

6.  Wurfabnahme in der 8. Woche je Welpe                      Euro 40,00 

 

III. Kostenerstattung des Vereines 
1.  Im Auftrag des Vereines gefahren KM je     Euro   0,50 

     (Einfachstrecken über 500 KM werden mit der Erstattung  

     des Preises einer Bahnfahrt 1. Klasse abgegolten.) 

2.  Erstattung der tatsächlich entstandenen Auslagen                     

3.  Je nach Entfernung Erstattung der Kosten für 1 Hotelüber- 

     nachtung 

 

IV. Körung / Zuchtschau 
1.  Körung einschließlich schriftlicher Bewertung                     Euro 30,00 

     (Nichtmitglieder und Tagesmeldungen Euro 50,00)  

2.  Zuchtschau für Mitglieder         Euro 25,00 

 

V. Röntgen 
1.  Auswertung der Hüftgelenksaufnahme je Platte                   Euro 35,00 

2.  Die Auswertungsgebühren sind mit Einsendung  

     der Aufnahme zu entrichten. 

 

 

   Stand März 2011  

 

 


